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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 8 MONTAG, DEN 16. FEBRUAR 2004

Tag I n h a l t Seite

Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie abge-
grenzte Fläche des Bebauungsplan-Entwurfs Bergstedt 23 –
Flächen östlich Bergstedter Chaussee – (Bezirk Wandsbek,
Ortsteil 524) für zwei Jahre festgesetzt.

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs in der
Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I
S. 137), zuletzt geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850,
2852), nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-

rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Das Erlöschen eines Entschädi-
gungsanspruchs richtet sich nach § 18 Absatz 3 des Bau-
gesetzbuchs.

2. Unbeachtlich sind Mängel der Abwägung, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes schriftlich gegenüber dem Entschädigungspflich-
tigen geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
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Gesetz
über die Veränderungssperre Bergstedt 23
– Flächen östlich Bergstedter Chaussee –

Vom 4. Februar 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 4. Februar 2004.
Der Senat
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A r t i k e l  1

Das Hamburgische Wassergesetz (HWaG) vom 20. Juni
1960 (HmbGVBl. S. 335), zuletzt geändert am 17. Dezember
2002 (HmbGVBl. S. 347, 351), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

1.1 Der Eintrag zu § 22 erhält folgende Fassung:

„ § 22 Stauhöhen, besondere Pflichten“.

1.2 Die Überschrift zum Vierten Teil erhält folgende Fassung:

„Vierter Teil: Vorschriften zum Schutz und zur Bewirt-
schaftung der Gewässer“.

1.3 Im Vierten Teil wird in Abschnitt I vor dem Eintrag zu § 27
folgender neuer Eintrag eingefügt:

„§ 26 a Gewässerrandstreifen“.

1.4 Der Eintrag zu § 27 a erhält folgende Fassung:

„§ 27 a Grundsatz der Bewirtschaftung“.

1.5 Der Eintrag zu § 27 b erhält folgende Fassung:

„§ 27 b Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungs-
plan“.

1.6 Hinter dem Eintrag zu § 27 b wird folgender neuer Eintrag
eingefügt:

„§ 27 c Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele“.

1.7 Die Abschnittsbezeichnung „Abschnitt II“ und die Über-
schrift zu Abschnitt II sowie der Eintrag zu § 29 werden
gestrichen.

1.8 Der Eintrag zu § 47 erhält folgende Fassung:

„§ 47 Befugnis zum Ausbau; Ausbaupflicht“.

1.9 Hinter dem Eintrag zu § 97 wird folgende Textstelle
eingefügt:

„Abschnitt IV: Bewirtschaftungsplan

§ 97 a Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erstellung
des Bewirtschaftungsplans“.

2. In § 16 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Wird eine Erlaubnis oder Bewilligung für die Wasser-
entnahme für die öffentliche Wasserversorgung erteilt, ist
grundsätzlich vom Vorrang ortsnaher Wasserversorgung
auszugehen, soweit überwiegende Gründe des Wohls der
Allgemeinheit nicht entgegenstehen. Diese liegen ins-
besondere vor, wenn

1. auf Grund der Menge und Beschaffenheit der ortsnahen
Wasservorkommen eine dauerhaft gesicherte Trink-
wasserversorgung nicht gewährleistet werden kann,

2. der finanzielle Aufwand für eine ortsnahe Wasser-
versorgung wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder

3. die Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach § 33 a
Absatz 1 WHG gefährdet wird.“

3. In § 17 Absatz 2 wird der Punkt am Ende durch ein
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„dies gilt insbesondere dann, wenn die weitere Benutzung
die Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25 a
bis 25 d, 32 c und 33 a WHG gefährdet und das Maßnah-
menprogramm nach § 27 b entsprechende Anforderungen
enthält.“

4. § 22 wird wie folgt geändert:

4.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Stauhöhen, besondere Pflichten“.

4.2 Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Wer eine Stauanlage errichtet oder wesentlich ändert,
hat durch geeignete Einrichtungen die Durchgängigkeit
des Gewässers zu erhalten oder wieder herzustellen, wenn
die Bewirtschaftungsziele der §§ 25 a bis 25 d WHG dies
erfordern und das Maßnahmenprogramm nach § 27 b hier-
für entsprechende Anforderungen enthält.“

5. Die Überschrift des Vierten Teils erhält folgende Fassung:

„Vorschriften zum Schutz und zur Bewirtschaftung der
Gewässer“.

6. Im Vierten Teil Abschnitt I wird folgender § 26 a eingefügt:

„§ 26 a

Gewässerrandstreifen

(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
für bestimmte Gewässer oder Gewässerabschnitte die Fest-
setzung von Gewässerrandstreifen zu regeln, soweit dies
zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25 a
bis 25 d, 32 c und 33 a WHG für die Erhaltung oder Verbes-
serung der ökologischen Funktion der Gewässer oder für
die nach § 25 a Absatz 3 WHG gebotene Vermeidung oder
Verminderung von Schadstoffeinträgen erforderlich ist.

(2) In der Rechtsverordnung ist die räumliche Aus-
dehnung des jeweiligen Gewässerrandstreifens festzule-
gen. Es können Regelungen über ein Verbot bestimmter
Tätigkeiten, über Nutzungsbeschränkungen sowie zur
Vornahme, Erhaltung oder Beseitigung von Vegetation
getroffen werden.

(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag im Einzelfall
von den Regelungen in einer Rechtsverordnung nach den
Absätzen 1 und 2 eine Ausnahme zulassen, wenn

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern
oder

2. die Regelungen der Rechtsverordnung im Hinblick auf
die privatwirtschaftliche Nutzbarkeit eines Grund-
stücks zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen würden und die Ausnahme mit dem Wohl der
Allgemeinheit vereinbar ist.

Die Ausnahmeentscheidung kann befristet, widerrufen
oder nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen
werden.

Elftes Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Wassergesetzes

Vom 4. Februar 2003

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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7. In § 27 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Ausnahmeentscheidung nach Satz 1 kann befristet,
widerrufen oder nachträglich mit Nebenbestimmungen
versehen werden.“

8. §§ 27 a und 27 b erhalten folgende Fassung:

„§ 27 a

Grundsatz der Bewirtschaftung

(1) Die Gewässer im Gebiet der Freien und Hansestadt
Hamburg werden der Flussgebietseinheit Elbe zugeord-
net.

(2) Die Bewirtschaftung der Gewässer erfolgt im Rahmen
der für die Flussgebietseinheit Elbe maßgeblichen Anfor-
derungen gemäß den Bewirtschaftungszielen nach den
§§ 25 a bis 25 d, 32 c und 33 a WHG. Der Senat wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Anforderungen
zu regeln, die für die Ermittlung des für die Gewässer-
bewirtschaftung im Rahmen des Satzes 1 maßgebenden
Gewässerzustands, seiner Festlegung und Einstufung, sei-
ner Darstellung sowie der Überwachung notwendig sind.“

§ 27 b

Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan

(1) Die zuständige Behörde erstellt für die in der Zustän-
digkeit der Freien und Hansestadt Hamburg befindlichen
Teilbereiche der Flussgebietseinheit Elbe Beiträge zum
Bewirtschaftungsplan gemäß § 36 b WHG und das daraus
abgeleitete Maßnahmenprogramm gemäß § 36 WHG und
koordiniert diese mit den übrigen an der Flussgebiets-
einheit Elbe beteiligten Ländern. Zur Koordinierung des
Maßnahmenprogramms und Bewirtschaftungsplans mit
den zuständigen Behörden anderer Staaten beteiligt sich
die zuständige Behörde an den Koordinierungsbemühun-
gen der von der Flussgebietsgemeinschaft im Einverneh-
men mit dem Bund bestimmten Stelle. Die Koordinierung
erfolgt im Benehmen und, soweit auch Verwaltungskom-
petenzen des Bundes oder gesamtstaatliche Belange bei der
Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten nach
Artikel 32 des Grundgesetzes berührt sind, im Einverneh-
men mit den zuständigen Bundesbehörden.

(2) Die für die Freie und Hansestadt Hamburg maßgeb-
lichen Teile des Bewirtschaftungsplans sowie des Maßnah-
menprogramms sind bis zum 22. Dezember 2009 vom
Senat unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
festzustellen. Der vom Senat festgestellte Plan und das
Programm werden im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht
und sind für alle behördlichen Entscheidungen verbind-
lich.

(3) Die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Maß-
nahmen sind bis zum 22. Dezember 2012 umzusetzen.
Neue oder im Rahmen eines aktualisierten Programms
geänderte Maßnahmen sind innerhalb von drei Jahren,
nachdem sie aufgenommen wurden, durchzuführen.

(4) Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan sind
erstmals bis zum 22. Dezember 2015 sowie anschließend
alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu
aktualisieren.“

9. Hinter § 27 b wird folgender § 27 c eingefügt:

„§27 c

Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele

(1) Ein guter ökologischer und chemischer Zustand der
oberirdischen Gewässer im Sinne des § 25 a Absatz 1 Num-
mer 2 WHG, ein gutes ökologisches Potential und ein guter 

chemischer Zustand der künstlichen und erheblich ver-
änderten Gewässer im Sinne des § 25 b Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 WHG sowie ein guter mengenmäßiger und
chemischer Zustand des Grundwassers im Sinne des
§ 33 a Absatz 1 Nummer 4 WHG sind bis zum
22. Dezember 2015 zu erreichen.
(2) Die in Absatz 1 festgelegte Frist kann unter den in
§ 25 c Absätze 2 und 3 WHG genannten Voraussetzun-
gen höchstens zweimal um sechs Jahre verlängert
werden. Lassen sich die Ziele auf Grund der natür-
lichen Gegebenheiten nicht innerhalb des verlängerten
Zeitraums erreichen, sind weitere Verlängerungen mög-
lich.“

10. In § 28 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 wird die Textstelle
„Absatz 1 Sätze 1 und 2“ gestrichen.

11. Abschnitt II des Vierten Teils wird aufgehoben.

12. § 35 wird wie folgt geändert:

12.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

12.1.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Unterhaltung eines Gewässers nach § 28 WHG
erstreckt sich auf das Gewässerbett und die das
Gewässer begleitenden Ufer.“

12.1.2 In Satz 2 werden die Wörter „Die Unterhaltung und
Pflege“ durch die Wörter „Die Pflege und Entwicklung
des Gewässers als Bestandteil des Naturhaushaltes“
ersetzt und wird in Nummer 1 hinter dem Wort „Ufer“
die Textstelle „ ,soweit dies erforderlich und dem
Umfang nach geboten ist“ eingefügt.

12.1.3 In Satz 3 werden die Wörter „und weiter zu entwickeln“
angefügt.

12.2 Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 ein-
gefügt:
„(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Anforderungen an die Gewässerunterhaltung
oder bestimmte Maßnahmen der Gewässerunterhal-
tung, soweit diese Anforderungen im Maßnahmenpro-
gramm nach § 27 b enthalten sind, zu regeln. Dabei
kann auch festgelegt werden, dass eine Unterhaltung
nicht durchzuführen ist, wenn es für die Erreichung der
Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25 a bis 25 d WHG
notwendig ist.“

12.3 Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4.

13. In § 44 Absatz 1 Satz 2 wird die Textstelle „Bundeswas-
serstraßengesetzes vom 2. April 1968 (Bundesgesetz-
blatt II Seite 173) in seiner jeweiligen Fassung“ ersetzt
durch die Textstelle „Bundeswasserstraßengesetzes in
der Fassung vom 4. November 1998 (BGBl. I S. 3295),
zuletzt geändert am 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1914,
1921), in der jeweils geltenden Fassung“.

14. § 47 wird wie folgt geändert:
14.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Befugnis zum Ausbau; Ausbaupflicht“.
14.2 In Absatz 1 Satz 1 wird hinter dem Wort „Ufer“ die

Textstelle „gemäß § 31 WHG“ eingefügt.
14.3 Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Anforderungen an den Ausbau oder bestimmte
Ausbaumaßnahmen, soweit diese Anforderungen im
Maßnahmenprogramm nach § 27 b enthalten sind, zu
regeln. Die Unterhaltungspflichtigen (§§ 36 bis 38) sind
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im Rahmen der durch die Rechtsverordnung getroffe-
nen Festlegungen zum Ausbau verpflichtet.“

15. § 75 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung oder soweit Maßnahmen auf Grund dieser Rechts-
vorschriften außerhalb der Enteignung nach § 74 für
den Nutzungsberechtigten eine unverhältnismäßige
und unzumutbare Belastung darstellen und soweit die
Belastung nicht anderweitig ausgeglichen werden kann,
kann die betroffene Person Entschädigung verlangen.
Eine unverhältnismäßige und unzumutbare Belastung
im Sinne des Satzes 1 ist insbesondere anzunehmen,
wenn infolge von Verboten die bisher rechtmäßig aus-
geübte Nutzung nicht mehr fortgesetzt werden darf
oder auf Dauer eingeschränkt werden muss und hier-
durch die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Grundstücks
erheblich beschränkt wird. Über die nach Satz 1 gebo-
tene Entschädigung ist durch die zuständige Behörde
zumindest dem Grunde nach in Verbindung mit der
Entscheidung über die belastende Maßnahme zu ent-
scheiden.“

16. Hinter § 97 wird folgender neuer Abschnitt IV ein-
gefügt:

„Abschnitt IV: Bewirtschaftungsplan
§ 97 a

Beteiligung der Öffentlichkeit
bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplans

(1) Spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf
den sich der Bewirtschaftungsplan nach § 27 b bezieht,
werden der Zeitplan, das Arbeitsprogramm für die
Erstellung des Bewirtschaftungsplans und eine Darstel-
lung der beabsichtigten Maßnahmen zur Information
und Anhörung der Öffentlichkeit veröffentlicht.
(2) Ein Überblick über die für das Einzugsgebiet festge-
stellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen wird
spätestens zwei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den
sich der Plan bezieht, veröffentlicht.
(3) Entwürfe des Bewirtschaftungsplans werden spätes-
tens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der
Plan bezieht, veröffentlicht. Auf Antrag wird von der

zuständigen Behörde auch Zugang zu Hintergrund-
dokumenten und -informationen, die bei der Erstellung
des Bewirtschaftungsplanentwurfs herangezogen wur-
den, nach den Vorschriften des Umweltinformations-
gesetzes gewährt.

(4) Jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Ver-
öffentlichung kann zu den in den Absätzen 1 bis 3
genannten Unterlagen schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der zuständigen Behörde Stellung genom-
men werden.

(5) Die Veröffentlichung wird durch Bekanntmachung
im Amtlichen Anzeiger bewirkt.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für den zu aktualisie-
renden Bewirtschaftungsplan nach § 27 b Absatz 4.“

17. § 102 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

17.1 In Nummer 4 wird hinter dem Wort „beeinträchtigt“
die Textstelle „ ,der Verpflichtung aus § 22 Absatz 4“
eingefügt.

17.2 Nummer 15 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) einer auf Grund von § 26 a Absatz 1, § 28 Absatz 4,
§ 35 Absatz 2, § 47 Absatz 3, § 53 Absatz 5, § 61 oder
§ 63 b Absatz 6 erlassenen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt,“.

A r t i k e l  2

Der Senat wird ermächtigt, den Wortlaut des Hambur-
gischen Wassergesetzes in der nunmehr geltenden Fas-
sung mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei
etwaige Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen
sowie Übergangs- und Schlussbestimmungen wegzulas-
sen.

A r t i k e l  3

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1),
geändert am 20. November 2001 (ABl. EG Nr. L 331
S. 1).

Ausgefertigt Hamburg, den 4. Februar 2004.
Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
nördlich und südlich Lübeckertordamm zwischen Loh-
mühlenstraße und Sechslingspforte (Bezirk Hamburg-Mitte,
Ortsteil 113) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht 
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 
2852), bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Behörde
für Bau und Verkehr geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Siebenundvierzigste Änderung 
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 4. Februar 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 4. Februar 2004.

Der Senat

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Bereich nördlich
und südlich der Straße Lübeckertordamm (Bezirk Hamburg-
Mitte, Ortsteil 113) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Vierundvierzigste Änderung  des Landschaftsprogramms 
einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 4. Februar 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 4. Februar 2004.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
zwischen Reeperbahn, Helgoländer Allee, St. Pauli Hafen-
straße und Davidstraße (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 112)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August
1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt
geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 2852),
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Behörde
für Bau und Verkehr geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Achtundvierzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 4. Februar 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 4. Februar 2004.

Der Senat

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Bereich des
Bavaria-Geländes (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 112) geän-
dert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Fünfundvierzigste Änderung des Landschaftsprogramms
einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 4. Februar 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 4. Februar 2004.

Der Senat
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